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Texte du Praesidium Amendement proposé

(2) Der Aufbau, die Arbeitsweise, der Tätig-

keitsbereich und die Aufgaben von Euro-

just werden durch ein Europäisches Gesetz

bestimmt. Zu diesen Aufgaben kann Fol-

gendes gehören:

a) Einleitung und Koordinierung der

Strafverfolgungsmaßnahmen, die von

den zuständigen nationalen Behörden

durchgeführt werden, insbesondere bei

Straftaten zum Nachteil der finanziellen

Interessen der Union;

b) Verstärkung der justiziellen Zusam-

menarbeit, einschließlich im Wege der

Beilegung von Zuständigkeitskonflikten

und einer engeren Zusammenarbeit mit

dem Europäischen Justiziellen Netz.

Das Europäische Gesetz legt ebenfalls die

Modalitäten für die Beteiligung des Euro-

päischen Parlaments und der nationalen

Parlamente der Mitgliedstaaten an der Be-

wertung der Tätigkeit von Eurojust fest.

(2) Der Aufbau, die Arbeitsweise, der Tätig-

keitsbereich und die Aufgaben von Euro-

just werden durch ein Europäisches Gesetz

bestimmt. Zu diesen Aufgaben kann Fol-

gendes gehören:

a) Einleitungsersuchen und Koordinie-

rung der Strafverfolgungsmaßnahmen,

die von den zuständigen nationalen Be-

hörden durchgeführt werden, insbeson-

dere bei Straftaten zum Nachteil der fi-

nanziellen Interessen der Union;

b) Verstärkung der justiziellen Zusammen-

arbeit, einschließlich im Wege der Bei-

legung von Zuständigkeitskonflikten

und einer engeren Zusammenarbeit mit

dem Europäischen Justiziellen Netz.

Das Europäische Gesetz legt ebenfalls die

Modalitäten für die Beteiligung des Euro-

päischen Parlaments und der nationalen

Parlamente der Mitgliedstaaten an der Be-

wertung der Tätigkeit von Eurojust fest.



Begründung:

Sowohl die Einräumung eines Rechts, verbindlich die Aufnahme von Ermittlungen in einem Mit-

gliedstaat zu fordern, als auch eine Befugnis, die Übertragung von laufenden Verfahren zu verlan-

gen, werden derzeit nicht befürwortet.


